
KMK-Fremdsprachenzertifikat   
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

in der Bundesrepublik Deutschland 
zu Fremdsprachen in der beruflichen Bildung 

- Niedersachsen - 

 

  

 

Quittung über die Zahlung der  
KMK-Fremdsprachenzertifikatsgebühren 201_ 
 
Für die/den Auszubildende/n  

   

   

   

sind heute die Gebühren für das KMK-Fremdsprachenzertifikat 201_ in Höhe von  

65,00€ pro Teilnehmer/in vom Ausbildungsbetrieb  

 

 

 

übernommen worden.  

Die Berufsbildende Schule 

 

 

 

welche die Zahlung zunächst empfängt, ist als durchführendes Organ beauftragt und 
verpflichtet, die entrichtete Gebühr von insgesamt _____________€ bis zum  
31. Januar 201_ an das für die Organisation zuständige  
Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung  zu überweisen: 
(IBAN: DE6425 0500 0001 0602 2270, BIC: NOLADE2HXXX, Norddeutsche 

Landesbank Hannover, Verwendungszweck: KMK-FSZ 201_, BBS Schulnummer).  

 

Unterschriften: 

 

 

Ansprechpartnerin KMK-Fremdsprachenzertifikat 
Niedersachsen (Dörte Schomacker-Viets, StD) 

 

 

 
___________________________________________ 
 
Ansprechpartner/in der o.g. Schule, Ort, Datum,  
Name in Druckbuchstaben: 

 

 

 

 


